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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: Br-30-63/24

Aktenzeichen:

Amt: Bauen zu behandeln in:

Datum: 13.11.2024 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff: Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für die Herstellung von
Grundstücksanschlüssen an die öffentliche Anlage zur Entsorgung von
Niederschlagswasser im Gebiet der Stadt Brück mit den Ortsteilen Baitz und Neuendorf  
Kurzinfo zum Beschluss   

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Gesamtkosten:  Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung:  

Veranschlagung: Nein mit  

Produktkonto: FinanzH: ErgebnisH:

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

AFSV 1 25.11.2024
AISrE 1 28.11.2024
SVV 1

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der SVV
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Beschluss-Nr.: Br-30-63/24

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brück beschließt den beigefügten Entwurf der
Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für die Herstellung von

Grundstücksanschlüssen an die öffentliche Anlage zur Entsorgung von
Niederschlagswasser im Gebiet der Stadt Brück mit den Ortsteilen Baitz und Neuendorf  als
Satzung.

Die Satzung vom 21.11.2018 tritt außer Kraft.  

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der SVV

Begründung

In einem laufenden verwaltungsgerichtlichen Verfahren ist aufgefallen, dass im § 10
(Inkrafttreten) dieser Satzung ein Schreibfehler entstanden ist. Um diesen Fehler zu heilen,
ist es notwendig das Datum des Inkrafttretens auf den 01.10.2018  zu ändern. Dieses
Vorgehen wurde rechtsanwaltlich vorgeschlagen.  


